
Fünftes Buch: Erbrecht

§ 2051
(1) Fällt ein Abkömmling, der als Erbe zur Ausgleichung 

verpflichtet sein würde, vor oder nach dem Erbfalle weg, so 
ist wegen der ihm gemachten Zuwendungen der an seine 
Stelle tretende Abkömmling zur Ausgleichung verpflichtet.

(2) Hat der Erblasser für den wegfallenden Abkömmling 
einen Ersatzerben eingesetzt, so ist im Zweifel anzunehmen, 
daß dieser nicht mehr erhalten soll, als der Abkömmling 
unter Berücksichtigung der Ausgleichungspflicht erhalten 
würde.

§ 2052
Hat der Erblasser die Abkömmlinge auf dasjenige als 

Erben eingesetzt, was sie als gesetzliche Erben erhalten 
würden, oder hat er ihre Erbteile so bestimmt, daß sie zu
einander in demselben Verhältnisse stehen wie die gesetz
lichen Erbteile, so ist im Zweifel anzunehmen, daß die Ab
kömmlinge nach den §§ 2050, 2051 zur Ausgleichung ver
pflichtet sein sollen.

§ 2053
(1) Eine Zuwendung, die ein entfernterer Abkömmling 

vor dem Wegfalle des ihn von der Erbfolge ausschließenden 
näheren Abkömmlinges oder ein an die Stelle eines Ab- 
kömmlinges als Ersatzerbe tretender Abkömmling von dem 
Erblasser erhalten hat, ist nicht zur Ausgleichung zu 
bringen, es sei denn, daß der Erblasser bei der Zuwendung 
die Ausgleichung angeordnet hat.

(2) Das gleiche gilt, wenn ein Abkömmling, bevor er die 
rechtliche Stellung eines solchen erlangt hatte, eine Zu
wendung von dem Erblasser erhalten hat,

§ 2054 
(gegenstandslos)

Anmerkung:
Vgl. Anm. zu § 2008.

§ 2055
(1) Bei der Auseinandersetzung wird jedem Miterben der 

Wert der Zuwendung, die er zur Ausgleichung zu bringen 
hat, auf seinen Erbteil angerechnet. Der Wert der sämt
lichen Zuwendungen, die zur Ausgleichung zu bringen sind.

424


